
 

Betreff: Stellungnahme der KEA-BW und rEA BW zum Referentenentwurf der Bun-
desregierung vom 05.05.2026 zum GModG 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes 
und zur Änderung weiterer Vorschriften im Wärmebereich 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die KEA-BW hat als Landesenergieagentur gemeinsam mit den regionalen Energie-

agenturen und deren Dachverband in Baden-Württemberg den Auftrag die Klimaneut-

ralität des Landes voranzubringen. Das nach den Wahlen im März 2026 bekräftigte 

Ziel lautet mit wirtschaftlichen Mitteln die Klimaneutralität 2040 im Land umzusetzen. 

Mit insgesamt mehreren hundert Mitarbeitenden von denen zahlreiche Fachleute im 

Gebäudesektor unterwegs sind, arbeiten die Energieagenturen als wichtige Player und 

Multiplikatoren im Land und darüber hinaus. 

 

Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz ist von herausragender Bedeutung für den 

Gebäudesektor und unsere Gesellschaft insgesamt. Es ist ein zentrales Steuerungs-

instrument für die zukünftige Energieversorgung von Gebäuden und betrifft damit un-

mittelbar jede Bürgerin und jeden Bürger. Zugleich kommt dem Gesetz eine Schlüssel-

rolle auf dem Weg zur Klimaneutralität Deutschlands bis zum Jahr 2045 zu. Die Art 

und Weise, wie wir Gebäude beheizen, sanieren und energetisch modernisieren, wird 

maßgeblich darüber entscheiden, ob die klima- und energiepolitischen Ziele des Bun-

des erreicht werden können.  

 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass der vorliegende Referentenentwurf sowie das Betei-

ligungsverfahren wesentliche Anforderungen an ein transparentes und fachlich fun-

diertes Gesetzgebungsverfahren bislang nicht erfüllen. Insbesondere fehlt eine nach-

vollziehbare fachliche Begründung, eine belastbare Herleitung der vorgesehenen Re-

gelungen sowie eine Synopse gegenüber der bisherigen Rechtslage. Dadurch wird die 

Bewertung der praktischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen des Ent-

wurfs erheblich erschwert. 

 

Hinzu kommt, dass für den Konsultationsprozess lediglich vier Arbeitstage eingeräumt 

wurden. Ein derart kurzes Beteiligungsfenster wird der Tragweite des Gesetzes nicht 
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gerecht. Angesichts der weitreichenden Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger, 

Kommunen, Wohnungswirtschaft, Handwerk und Energiewirtschaft ist eine sorgfältige 

fachliche Prüfung innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht möglich. Die aus dem 

Entwurf resultierenden Folgen können daher derzeit von uns nur äußerst einge-

schränkt bewertet werden. Gerne möchten wir uns jedoch konstruktiv im Gesetzge-

bungsprozess im Zuge des Konsultationsprozesses einbringen, um ein wirkungsvol-

les und fortschrittliches GModG zu ermöglichen. Wir fordern daher die Bundesregie-

rung auf, eine solide Arbeitsgrundlage (Synopse, Begründung, etc.) sowie ein ange-

messenes Zeitfenster für das Beteiligungsverfahren zur Verfügung zu stellen.  

 

Ohne die Ausgestaltung im Einzelnen zu bewerten, sehen wir folgende Inhalte als 

zentral an: 

▪ Die Gliederung des Gesetzesentwurfs in vier unterschiedliche Artikel mit verschie-

denen Zeitpunkten des Inkrafttretens schätzen wir als ungünstig ein. Sie sind um-

ständlich in der Handhabung und erschweren den künftigen Arbeitsalltag in der 

Beratungspraxis zusätzlich. 

▪ Es fehlt der Nachweis, dass die Biotreppe in Bezug auf die Umsetzung und Einhal-

tung nationaler Klimaziele sowie der Vorgaben der EPBD ausreichend ist. Die Men-

genverfügbarkeit biogener Brennstoffe und deren preisliche Bewertung bergen 

hohe Risiken bezüglich Wirtschaftlichkeit und bei der Einhaltung der Klimaziele. 

▪ Weiterhin fehlt ein wirksamer Vollzugs- und Sanktionsmechanismus zur Kontrolle 

der Einhaltung der Vorgaben der Biotreppe mit ihren unterschiedlichen Umset-

zungsmöglichkeiten. Das Ende der Biotreppe zum Ende des Jahres 2044 muss im 

Gesetz klar definiert und bis dahin auch vollzogen werden. 

▪ Die Verhältnismäßigkeiten bei verschiedenen Primärenergiefaktoren und deren 

Verhältnis zum Referenzgebäude sind zu hinterfragen.  

Fossile Energieträger, Biogase und -öl sind an mehreren Stellen zu positiv bewertet 

und ermöglichen ein Verharren in unwirtschaftlichen und veraltete Baustandards. 

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Geschäftsführung KEA-BW 
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Geschäftsführung rEA BW 

 


